
Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

1.1. Bekanntgaben
- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 25.10.2022

Der Vorsitzende spricht Gemeinderat Haller, der am 13. November Geburtstag hatte,
nachträglich Glückwünsche aus.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

1.2. Bekanntgaben
- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse

Der Vorsitzende gibt nachfolgend die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und
seiner Ausschüsse bekannt:

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses 06.12.2022
 Sitzung des Gemeinderats 20.12.2022

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

1.3. Bekanntgaben
- Neue Urnenstelen auf dem Friedhof Oppelsbohm

Der Vorsitzende informiert, dass die neuen Urnenstelen auf dem Friedhof Oppelsbohm
fertiggestellt sind.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Friedhofsamt



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

1.4. Bekanntgaben
- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am
25.10.2022 gefassten Beschlüsse

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung
am 25.10.2022 den Bürgermeister zu Verhandlungen im Bereich des Schullastenausgleichs
ermächtigt hat. Des Weiteren hat der Gemeinderat ausdrücklich den Aufbau und den
dauerhaften Betrieb eines Energiemanagementsystems für die Gemeinde Berglen befürwortet.
Abschließend wurde beschlossen, eine Forderung unbefristet niederzuschlagen.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Regenrinne beim alten Schulhaus in Reichenbach

Gemeinderat Frey weist darauf hin, dass die Regenrinne beim alten Schulhaus in Reichenbach
überläuft.

Aus der Mitte des Gremiums wird mitgeteilt, dass der Bauhof die entsprechenden Arbeiten heute
erledigt hat.

Verteiler: 1 x Bauamt



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

3. Bürgerfragestunde

Von Seiten der Bürgerschaft wird keine Anfrage gestellt.



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

4. Sicherheitsanalyse der Gemeinde Berglen

Bürgermeister Niederberger begrüßt den Leiter des Polizeireviers und Leiter der
Führungsgruppe Herrn Andreas Lindauer und führt anhand der Sitzungsvorlage 76/2022 in die
Thematik ein. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Herr Lindauer stellt die Sicherheitsanalyse für das Gebiet der Gemeinde Berglen im Jahr
2021/2022 anhand einer PowerPoint-Präsentation vor und gibt einen Ausblick auf die aktuellen
Entwicklungen.

Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 19.12 Uhr an der Sitzung teil.

In Summe betrachtet liegt das Kriminalitätsaufkommen auf einem mit den Vorjahren
vergleichbaren niedrigen Niveau. Die Aufklärungsquote konnte gegenüber den Vorjahren weiter
gesteigert werden und liegt derzeit bei 70 %.

Gemeinderat Kraus geht auf die nächtliche Straßenbeleuchtung ein. Aus Gründen der
Energieeinsparung wird momentan erwägt, die Straßenbeleuchtung zu gewissen Zeiten
abzuschalten. Er erkundigt sich, ob Herr Lindauer dadurch eine gewisse Gefahr für den
einzelnen Bürger sieht.

Herr Lindauer weist darauf hin, dass die Täter bei Wohnungseinbrüchen die Dämmerung bzw.
Dunkelheit eher nutzen, um unerkannt zu bleiben. Hier sind keine Gefahren für die Bürger zu
befürchten. Die Straßenbeleuchtung dient eher der subjektiven Wahrnehmung, dass sich der
Bürger sicher fühlt. Durch die Beleuchtung mit LED kann heutzutage sowohl der
Energiespareffekt, als auch das Sicherheitsgefühl für den Bürger berücksichtigt werden.
Abschließend weist er darauf hin, dass eine ausreichende Beleuchtung insbesondere im
Verkehrsraum, wo Fußgänger die Fahrbahn queren, notwendig ist.

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Verteiler: 1 x Ordnungsamt



Sicherheitsanalyse der Gemeinde Berglen

Der Leiter des Polizeireviers Winnenden und Leiter der Führungsgruppe, Herr Andreas
Lindauer, wird eine Sicherheitsanalyse für das Gebiet der Gemeinde Berglen im Zeitraum
2021/2022 vorstellen und einen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen geben.

Vorgesehen ist eine Information über folgende Themenschwerpunkte:

 Ordnungsstörungen
 Verkehrslagebild
 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
 Fazit

Anschließend an den Sachvortrag steht Herr Lindauer dem Gremium gerne für Fragen zur
Verfügung.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Verteiler:

1 x Ordnungsamt

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/076/2022 108

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Kenntnisnahme















Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

5. Bebauungsplanverfahren "Alter Hau - 2. Erweiterung", Bebauungsplan der
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB mit örtlichen Bauvorschriften
gemäß § 74 LBO in Oppelsbohm Behandlung und Abwägung der
eingegangenen Stellungnahmen - Satzungsbeschluss gemäß § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Auf die Sitzungsvorlage 71/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Janecky von der Architektenpartnerschaft ARP aus Stuttgart, der
nachfolgend den Sachverhalt kurz darstellt.

Gemeinderätin Dr. Reichart geht auf die Stellungnahme der Stadt Winnenden ein, die wohl
fälschlicherweise davon ausgegangen ist, dass sich ein Teil der Grundstücksfläche im
Außenbereich befindet und deshalb auch § 13b BauGB Anwendung finden muss.

Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass die Beurteilung der Stadt Winnenden
unzutreffend ist. Durch das alte Planungsrecht (Bebauungsplanverfahren Alter Hau – 1.
Erweiterung) wurde der Außenbereich zum Innenbereich umgewandelt. Eine Erschließung bis
auf die Höhe der möglichen Neubebauung ist bereits hergestellt. Das Bebauungsplangebiet mit
bebautem Grundstück und der nördlich davon gelegenen Grünfläche schließt den nördlichen
Siedlungsrand zur freien Landschaft ab und liegt demnach planungsrechtlich im Innenbereich,
sodass ein Verfahren nach § 13a BauGB erfolgen kann.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied des
Gemeinderates, noch der Vorsitzende befangen sind.

2. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange werden
entsprechend dem gemeinsamen Abwägungsvorschlag der ARP und der Verwaltung
(Anlage 4) berücksichtigt, nicht berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen.

3. Der Bebauungsplan „Alter Hau – 2. Erweiterung“ mit den örtlichen Bauvorschriften
gemäß § 74 LBO auf Gemarkung Oppelsbohm wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als



Satzung beschlossen. Die Satzung hat folgenden Wortlaut (siehe Anlage).

4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraftsetzung des Bebauungsplanes
zu veranlassen.

Verteiler: 1 x Bauamt



Bebauungsplanverfahren "Alter Hau - 2. Erweiterung",
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB mit
örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO in Oppelsbohm

Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen -
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.07.2022 den Aufstellungsbeschluss

für den Bebauungsplan „Alter Hau – 2. Erweiterung“ in Oppelsbohm mit örtlichen

Bauvorschriften gemäß § 74 der Landesbauordnung (LBO) gefasst und den

Bebauungsplanentwurf mit Begründung gebilligt. Ferner wurde die öffentliche Auslegung der

Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Der Bebauungsplan wird

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die Beschlüsse des

Gemeinderates sowie die Auslegung des Bebauungsplanes in der Zeit vom 15.08.2022 bis

einschließlich 15.09.2022 sind im Amtsblatt der Gemeinde Berglen am 04.08.2022 öffentlich

bekannt gemacht worden. Zeitgleich wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher

Belange am 15.08.2022 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die Bauleitplanung der Gemeinde

unterrichtet und um Stellungnahme zu dem Bebauungsplanentwurf gebeten.

Von privater Seite sind keine Stellungnahmen zur Planung eingegangen. Die eingegangenen

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden von der

beauftragten Architekten Partnerschaft ARP ausgewertet und zusammen mit der Verwaltung ein

Abwägungsvorschlag für den Gemeinderat erarbeitet (siehe Anlage).

Nachdem sich aufgrund dieser Stellungnahmen keine wesentlichen Änderungen ergeben

haben, kann nun das Verfahren abgeschlossen und der Satzungsbeschluss gefasst werden.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

5. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied des

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/071/2022 621.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung



Gemeinderates, noch der Vorsitzende befangen sind.

6. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs

eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange werden

entsprechend dem gemeinsamen Abwägungsvorschlag der ARP und der Verwaltung

(Anlage 4) berücksichtigt, nicht berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen.

7. Der Bebauungsplan „Alter Hau – 2. Erweiterung“ mit den örtlichen Bauvorschriften

gemäß § 74 LBO auf Gemarkung Oppelsbohm wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als

Satzung beschlossen. Die Satzung hat folgenden Wortlaut (siehe Anlage).

8. Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraftsetzung des Bebauungsplanes

zu veranlassen.

Verteiler:

1 x Bauamt

















































































































































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

6. Baubeschluss für die Erschließung des Baugebiets "Pfeiferfeld" in
Steinach sowie einer Erdaufschüttung mit Stützmauer am Gewerbegebiet
Erlenhof II

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 68/2022 vor. Die Vorlage ist
Bestandteil des Protokolls.

Herr Rebmann vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann geht nachfolgend anhand der
Planunterlagen ausführlich auf die geplanten Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet
Pfeiferfeld und die vorgesehene Erdauffüllung mit Stützmauer im Gewerbegebiet Erlenhoff II ein.
Er weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Erschließung des Neubaugebiets über
die K 1872 mit neuer Linksabbiegespur hin. Der Fußgängerverkehr wird hingegen über die
Kiefern- und Tannenstraße in den Ort erfolgen. Diese Wege sind jedoch durch Poller gesichert,
sodass kein Schleichverkehr vom Neubaugebiet über die angrenzende Bebauung möglich ist.
Abschließend geht Herr Rebmann auf die Kosten für die Erschließung und den Bauzeitenplan
ein. Die Gesamtaufwendungen liegen bei ca. 5 Mio. €. Die Fertigstellung der Erschließung ist bis
31.03.2025 prognostiziert.

Anschließend beantwortet Herr Rebmann verschiedene Anfragen aus der Mitte des
Gemeinderats. Die Bauplätze im Neubaugebiet Pfeiferfeld werden voll erschlossen veräußert.
Die im Kaufpreis enthaltenen Erschließungsbeiträge müssen jedoch im Haushalt der Gemeinde
intern verrechnet werden. Zur Vereinfachung der Berechnung der Erschließungsbeiträge wird
daher eine Abrechnungseinheit gebildet. Zum angesprochenen Regenrückhaltebecken führt Herr
Rebmann aus, dass die Drosselmenge bei 210 l/s liegt. Das Regenrückhaltebecken ist
notwendig, um die Spitzen zu kappen und die darüberliegende Wassermenge zurückzuhalten.
Das Straßenflächenwasser wird über den Oberflächenwasserkanal abgeleitet.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Walter zum Ablauf der Erschließungsmaßnahmen teilt
Bauamtsleiter Rabenstein mit, dass mit der Baustelle im Norden des Baugebiets begonnen
werden soll (Straßenbauarbeiten und Leitungsverlegungen an der K 1872). Da aktuell das
ausführende Unternehmen noch nicht feststeht und daher auch der Erschließungsablauf im
Gebiet noch festzulegen ist, kann zum konkreten Baustellenverkehr im bestehenden Baugebiet
noch keine endgültige Aussage getroffen werden. Die Belastung der Anwohner soll jedoch so
gering wie möglich gehalten werden.



Nachfolgend fasst der Gemeinderat mit 13 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und vier
Enthaltungen den Beschluss:

1. Der Gemeinderat fasst den Baubeschluss für die Erschließung des Baugebiets
„Pfeiferfeld“ in Steinach sowie für eine Erdauffüllung mit Stützmauer auf dem
Gebiet des künftigen Neubaus des kommunalen Bauhofs am Gewerbegebiet
Erlenhof II.

2. Der Vorsitzende wird ermächtigt, alle für die Umsetzung der Maßnahmen
notwendigen Fachplanungsleistungen zu beauftragen.

3. Die für die Finanzierung der Baumaßnahmen notwendigen Haushaltsmittel sind in
den Haushalten der Jahre 2023, 2024 und 2025 vorzusehen.

4. Die beitragsfähigen Erschließungskosten für die erstmals herzustellenden
Erschließungsanlagen
1. Kastanienstraße (bis zur dunkelgrünen Linie)
2. Robinienstraße (bis zur dunkelgrünen Linie)
3. Eschenweg
4. Douglasienweg (bis zur dunkelgrünen Linie)
5. Zedernweg
werden gemäß § 37 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) zusammengefasst
ermittelt. Die einzelnen Erschließungsanlagen sind in beigefügtem Übersichtsplan
dargestellt (Übersichtsplan Abrechnungseinheit „Pfeiferfeld“). Der Übersichtsplan
ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Verteiler: 1x Bauamt



Baubeschluss für die Erschließung des Baugebiets "Pfeiferfeld" in
Steinach sowie einer Erdaufschüttung mit Stützmauer am

Gewerbegebiet Erlenhof II

Am 16. November 2021 wurde der Bebauungsplan „Pfeiferfeld“ in öffentlicher Sitzung des

Gemeinderats als Satzung beschlossen, welcher mit öffentlicher Bekanntmachung vom 16.

Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Ferner wurde beschlossen, dass das Gremium zu einem

späteren Zeitpunkt über den Baubeschluss für die Erschließung des Baugebiets entscheidet.

Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann aus Murrhardt wurde aufgrund der Beschlüsse vom 16.

November 2021 beauftragt, die Ausschreibungsunterlagen für die Erschließungsarbeiten zu

erstellen. Zudem wurde die Verwaltung mit dem Einholen der noch ausstehenden

Genehmigungen beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis beauftragt. Herr Rebmann wird in der

Sitzung am 29. November 2022 anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Genehmigungen für das Halten und Ableiten von Hangwasser sowie die wasserrechtliche

Genehmigung für die Erschließungsplanung sind am 05. August bzw. 15. August 2022 bei der

Gemeinde eingegangen. Insbesondere im Falle des Antrags für das Ableiten des Hangwassers

musste allerdings über ein Jahr auf einen entsprechenden Bescheid von Seiten des

Landratsamtes gewartet werden, weshalb die Verwaltung auch erst jetzt die Beratung über den

Baubeschluss auf die Tagesordnung setzen konnte.

Ein Erdmassen-Ausgleichskonzept (EMA) wurde entsprechend der Forderung des Amts für

Umweltschutz von der Verwaltung vorgelegt und vom Landratsamt akzeptiert. Das EMA sieht

vor, einen Teil des Bodenaushubs der Erschließung des Pfeiferfelds für eine Erdaufschüttung

mit Stützmauer am Gewerbegebiet Erlenhof II im Bereich des kürzlich modernisierten RÜB

Spechtshof zu verwenden, welche später als Gründung für den Neubau des kommunalen

Bauhofs dient. Der dafür benötigte Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ ist durch öffentliche

Bekanntmachung am 09. Juni 2022 in Kraft getreten. Ein von Riker und Rebmann erarbeitetes

Baugesuch für die Erdaufschüttung mit Stützmauer liegt der Baurechtsbehörde seit Mitte

Oktober zur Genehmigung vor. Im vorangegangenen Bebauungsplanverfahren für den neuen

Bauhof wurden bereits Stellungnahmen der Baurechtsbehörde, des Amts für Umweltschutz

sowie des Regierungspräsidiums eingeholt. Entsprechend der Stellungnahme des

Regierungspräsidiums muss aufgrund der Nähe der Stützmauer zur Landesstraße L1140 eine

Vereinbarung mit dem Land getroffen werden.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/068/2022 621.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung



Das neue Bauhofgebäude und dessen Außenanlagen sind nicht Bestandteil der Bauanträge

und der Ausschreibung, da über deren Umsetzung separat zu einem späteren Zeitpunkt durch

den Gemeinderat zu entscheiden ist.

Die in der Sitzung am 29. November 2022 zum Beschluss vorgeschlagenen Baumaßnahmen

umfassen sämtliche zur Erschließung des Baugebiets benötigten öffentlichen Verkehrsflächen,

die Anlagen zur Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Niederschlagswasser inklusive des

neuen Regenrückhaltebeckens an der K 1872, der Trinkwasserversorgung sowie den Anteil der

Bauseits zu erbringenden Straßenbeleuchtung. Des Weiteren ist eine neue

Wasserversorgungsleitung vom Hochbehälter Buchs, die Anpassung der Abwasserkanalisation

entlang der K 1872, eine neue Linksabbiegespur an der Kreisstraße sowie die Stützmauer an

der neu herzustellenden Zufahrtsstraße enthalten. Um einen reibungslosen Ablauf im Aus- und

Einbau des Bodenaushubs im Pfeiferfeld und am neuen Bauhofgelände durch ein und dieselbe

Baufirma zu gewährleisten, sind auch die Erdauffüllung und die Stützmauer am neuen

Bauhofgelände in der Ausschreibung enthalten.

Die Erschließung des Baugebiets hinsichtlich der Telekommunikationsanlagen einschließlich

des dafür benötigten Leerrohrnetzes erfolgt in Absprache mit der Gemeinde durch die Telekom,

es wird daher kein zusätzliches kommunales Leerrohrnetz im Pfeiferfeld hergestellt. Eine neue

Stromversorgungstrasse der Syna zwischen den Ortsteilen Hößlinswart und Steinach zur

Freimachung des Baufelds von Hochleitungen und zur Versorgung des Neubaugebiets befindet

sich aktuell in der Umsetzung.

Die bereits im Gremium vorgestellten, geschätzten Kosten für die Erschließungsmaßnahme

sowie die Erdauffüllung mit Stützmauer am Gewerbegebiet Erlenhof II wurden durch eine

Detailplanung sowie zusätzliche geologische Untersuchungen bestätigt. Die Verwaltung rechnet

daher weiterhin mit den nachfolgend aufgestellten Kosten für die Erschließung:

Erschließungskosten inklusive

Honorare
4.950.000,00 €

Straßenbeleuchtung ca. 50.000,00 €

Gesamtaufwendungen ca. 5.000.000,00 €

Zusätzlich zu diesen Kosten rechnet die Verwaltung mit Aufwendungen in Höhe von ca.

220.000,00 € für die Herstellung der Erdauffüllung mit Stützmauer am Gewerbegebiet Erlenhof,

wovon ca. 20.000,00 € an Planungskosten bereits im Jahr 2022 anfallen. Die Kosten für den

Grundstückserwerb sowie ein Großteil der Verfahrenskosten für das Baugebiet „Pfeiferfeld“



wurden bereits in den Jahren 2021 und 2022 von der Gemeinde beglichen. Wie auch bei

anderen aktuellen Bauvorhaben der Gemeinde weist die Verwaltung darauf hin, dass die Roh-

und Baustoffmärkte aufgrund aktueller Ereignisse Schwankungen unterliegen, die eine exakte

Kostenkalkulation erschweren.

Die Haushaltsmittel für die Erschließung sind unter den Produktsachkonten 53300000 –

78720000 / 13 (95.000,00 €), 53800000 – 78720000 / 13 (437.000,00 €), 54100000 – 78720000

/ 13 (516.000,00 €) und 54100000 – 78730000 / 200 (6.000,00 €) im Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2022 enthalten. Da sich die Erschließungsarbeiten voraussichtlich bis Anfang

2025 erstrecken, sind die für die Finanzierung der Maßnahmen notwendigen Haushaltsmittel in

den Haushaltsjahren 2023, 2024 und 2025 vorzusehen.

Bei Fassung des Baubeschlusses in der Sitzung des Gemeinderats am 29. November 2022

kann eine Ausschreibung der Baumaßnahmen Ende Dezember 2022 und die Vergabe in der

Sitzung des Gemeinderats am 28. Februar 2023 erfolgen. Der Baustart der Erschließung im

Pfeiferfeld sowie der zeitgleich herzustellenden Erdaufschüttung mit Stützmauer am

Gewerbegebiet Erlenhof II könnte somit ab März 2023 erfolgen. Die Erschließungsarbeiten

werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 fertiggestellt.

Bildung einer Abrechnungseinheit nach § 37 Abs. 3 KAG

Die Bauplätze im Baugebiet „Pfeiferfeld“ werden voll erschlossen veräußert, d.h. die anfallenden

Erschließungsbeiträge sind im Kaufpreis für die Grundstücke enthaltenen. Für die interne

Verrechnung der Beiträge im Haushalt der Gemeinde müssen diese jedoch trotzdem

rechnerisch und rechtlich korrekt erhoben werden.

Grundsätzlich ist der Erschließungsbeitrag für jede einzelne Erschließungsanlage

(Anbaustraße) gesondert abzurechnen. Gemäß § 37 Abs. 3 KAG besteht aber auch die

Möglichkeit, mehrere Anbaustraßen zu einer Abrechnungseinheit zusammen zu fassen.

Voraussetzung hierfür ist, dass die einzelnen, erstmals herzustellenden Anbaustraßen eine

städtebaulich zweckmäßige Erschließung eines Baugebiets ermöglichen und miteinander

verbunden sind. Dies gilt insbesondere für eine Anbaustraße oder den Abschnitt einer

Anbaustraße und davon abzweigende selbständige Stich- oder Ringstraßen.

Demgemäß können die erstmals herzustellenden Erschließungsanlagen

1. Kastanienstraße (bis zur dunkelgrünen Linie)

2. Robinienstraße (bis zur dunkelgrünen Linie)

3. Eschenweg



4. Douglasienweg (bis zur dunkelgrünen Linie)

5. Zedernweg

im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Pfeiferfeld" zu einer Abrechnungseinheit

zusammengefasst werden.

Die einzelnen Erschließungsanlagen sind in beigefügtem Übersichtsplan dargestellt (siehe

Anlage Übersichtsplan Abrechnungseinheit „Pfeiferfeld“). Der Übersichtsplan wird bei

Zustimmung des Gemeinderats Bestandteil dieses Beschlusses.

Die Verwaltung schlägt zur Vereinfachung der Berechnung der Erschließungsbeiträge im

Baugebiet „Pfeiferfeld“ vor, eine entsprechende Abrechnungseinheit zu beschließen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: 5.220.000,00 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: 5.220.000,00 €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
53300000 – 78720000 / 13 95.000,00 €
53800000 – 78720000 / 13 437.000,00 €
54100000 – 78720000 / 13 516.000,00 €
54100000 – 78730000 / 200 6.000,00 €
Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der Maßnahmen in den Jahren 2023,
2024 und 2025 sind in den entsprechenden Haushalten zur Verfügung
stellen.

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

5. Der Gemeinderat fasst den Baubeschluss für die Erschließung des Baugebiets

„Pfeiferfeld“ in Steinach sowie für eine Erdauffüllung mit Stützmauer auf dem



Gebiet des künftigen Neubaus des kommunalen Bauhofs am Gewerbegebiet

Erlenhof II.

6. Der Vorsitzende wird ermächtigt, alle für die Umsetzung der Maßnahmen

notwendigen Fachplanungsleistungen zu beauftragen.

7. Die für die Finanzierung der Baumaßnahmen notwendigen Haushaltsmittel sind in

den Haushalten der Jahre 2023, 2024 und 2025 vorzusehen.

8. Die beitragsfähigen Erschließungskosten für die erstmals herzustellenden

Erschließungsanlagen

1. Kastanienstraße (bis zur dunkelgrünen Linie)

2. Robinienstraße (bis zur dunkelgrünen Linie)

3. Eschenweg

4. Douglasienweg (bis zur dunkelgrünen Linie)

5. Zedernweg

werden gemäß § 37 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) zusammengefasst

ermittelt. Die einzelnen Erschließungsanlagen sind in beigefügtem Übersichtsplan

dargestellt (Übersichtsplan Abrechnungseinheit „Pfeiferfeld“). Der Übersichtsplan

ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Verteiler:

1x Bauamt







Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

7. Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2023-2024

Auf die Sitzungsvorlage 77/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Der stellvertretende Kämmerer Kisa erläutert nachfolgend den Sachverhalt ausführlich

Mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss:

Dem Gemeinderat liegen die Gebührenkalkulation der Schmutz- und
Niederschlagswasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 vollständig vor.
Der Gemeinderat macht sich den Inhalt der Kalkulationen einschließlich des
Erläuterungstextes und der Verteilerschlüssel zu Eigen und beschließt sie komplett.

Er bestätigt die dort vorgenommenen Ermessens- und Prognoseentscheidungen und
beschließt diese ausdrücklich.

Insbesondere werden folgende Beschlüsse getroffen:

1. Der Gebührenkalkulation von Heyder+Partner Gesellschaft für Kommunalberatung
mbH vom 16. November 2022 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der
Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen.

2. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation von 01.01.2023
bis 31.12.2024 wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf
einen noch längeren Zeitraum (bis zu fünf Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch
gemacht.

3. Die der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Abschreibungs- und
Auflösungsbeträge sowie Restbuchwerte als Grundlage zur Berechnung der
kalkulatorischen Verzinsung werden aus dem fortgeschriebenen Anlagenachweis der
Gemeinde, Stand 31.12.2020 bis 31.12.2024 (Anlage VIII. Seiten 26 bis 35),
übernommen.

4. Der kalkulatorische Mischzinssatz in der Abwasserbeseitigung wird auf 3,00 %
festgesetzt.



5. Die Kosten für die Straßenentwässerung bleiben bei der Berechnung des
gebührenrelevanten Aufkommens unberücksichtigt.

6. Der Gemeinderat beschließt als Bemessungsgrundlage für die
Schmutzwasserbeseitigung bzw. Schmutzwassergebühr eine Menge von 273.000 m³
jährlich.

7. Für die Niederschlagswasserbeseitigung bzw. Niederschlagswassergebühr wird die
abflussrelevante Fläche in Höhe von 539.000 m² jährlich festgesetzt.

8. Der Gemeinderat beschließt die Festsetzung des Straßenentwässerungs-
kostenanteils (Seite 15) in Höhe der in Anlage „VI. Verteilerschlüssel“ (Seite 24) der
Gebührenkalkulation 2023-2024 aufgeführten, den jeweiligen auf den Seiten 16 bis 23
der Gebührenkalkulation festgelegten Schlüsseln entsprechenden, Prozentsätze.

9. Der Gemeinderat beschließt die auf den Seiten 16 bis 23 der Gebührenkalkulation
2023-2024 festgelegten Schlüssel und die diesbezüglichen, jeweils in Anlage „VI.
Verteilerschlüssel“ (Seite 24) der Kalkulationen aufgeführten, Prozentsätze zur
Aufteilung der Kosten und Einnahmen auf die Bereiche Schmutzwasserbeseitigung
und Niederschlagswasserbeseitigung.

10. Der Gemeinderat beschließt die Verrechnung der Überdeckungen aus den
Haushaltsjahren 2018-2020 und deren Ausgleich wie in Anlage VII (Seite 25)
dargestellt vorzunehmen.

11. Der Gemeinderat setzt für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 folgende Gebühr fest:

Schmutzwasserbeseitigung 2,92 €/m³

Niederschlagswasserbeseitigung 0,64 €/m²

Verteiler: 1 x Kämmerei



Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2023-2024

Die Firma Heyder+Partner Gesellschaft für Kommunalberatung mbH wurde wie in den

vergangenen Jahren mit der Kalkulation der Abwassergebühren beauftragt.

Wie bereits bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 (vgl. GR SV/756/2021) dargestellt,

sollen die Gebühren künftig in einem zweijährigen Kalkulationszeitraum kalkuliert werden.

Gemäß den §§ 13 und 14 Kommunalabgabengesetz (KAG) können die Gemeinden für die

Benutzung ihrer öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese dürfen

höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen

ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden.

Zu diesen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb

auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen

gemäß § 14 Abs. 3 KAG.

Die anteiligen Kosten, die auf die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

entfallen, bleiben bei den Kosten nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KAG außer Betracht.

Bei der Kalkulation der Abwassergebühr für die Jahre 2023 und 2024 wurde der Ausgleich der

Jahresergebnisse 2018-2020 berücksichtigt (siehe Anlage VII).

Die letzte Abwassergebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2022 auf eine Schmutzwasser-

gebühr in Höhe von 2,71 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,68 €/m².

Die vorliegende Gebührenkalkulation ergibt eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,92 €/m³

(Veränderung + 7,75 %) und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,64 €/m²

(Veränderung -5,88 %).

Der deutliche Gebührensprung nach unten (2021: 3,52 €/m³) in 2022 war dem Ausgleich des

Gebührenüberschusses aus 2017 in Höhe von 269.768,68 € geschuldet gewesen.

Bei der nun erfolgten Kalkulation werden die gebührenrechtlichen Ergebnisse der Jahre 2018

bis einschließlich 2020 ausgeglichen. Bei der Schmutzwassergebühr wird ein Überschuss in

Höhe von 452.717,83 € und bei der Niederschlagswassergebühr eine Überdeckung in Höhe von

44.494,15 € ausgeglichen. Des Weiteren fallen weitere Kostensteigerungen im laufenden

Betrieb ins Gewicht. Ohne den Ausgleich dieser Überdeckung wäre die Schmutzwassergebühr

gestiegen von aktuell 2,71 €/m³ auf 3,74 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr konstant bei

derzeit 0,68 €/m² geblieben.

Unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauchs von 129 Litern pro

Person in Deutschland (Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (bdew),

Stand 2020) und einer durchschnittlich gebührenrelevanten versiegelten Grundstücksfläche für

ein Einfamilienhaus in Berglen in Höhe von 180 m² ergibt sich somit folgende

Gebührenentwicklung:

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/077/2022 700.31

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung



Aufgrund der besonderen Struktur der Gemeinde Berglen (Topografie, Größe des Kanalnetzes

und vergleichsweise geringe Zahl an Einleitern, usw.) ist es schwierig, einen objektiven

Vergleich zu anderen Kommunen zu ziehen. Dies ist insbesondere beim interkommunalen

Vergleich der Abwassergebühren mit den anderen Kreiskommunen entsprechend zu

berücksichtigen.



Stand: Herbst 2021

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Durch die Neukalkulation der Abwassergebühren werden für die Haushalte 2023 und
2024 jeweils ca. 249.000 € weniger Gebührenerträge zur Verfügung stehen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Dem Gemeinderat liegen die Gebührenkalkulation der Schmutz- und

Niederschlagswasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 vollständig vor.

Der Gemeinderat macht sich den Inhalt der Kalkulationen einschließlich des

Erläuterungstextes und der Verteilerschlüssel zu Eigen und beschließt sie komplett.

Er bestätigt die dort vorgenommenen Ermessens- und Prognoseentscheidungen und

beschließt diese ausdrücklich.

Insbesondere werden folgende Beschlüsse getroffen:

12. Der Gebührenkalkulation von Heyder+Partner Gesellschaft für Kommunalberatung

mbH vom 16. November 2022 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der

Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen.

13. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation von 01.01.2023

bis 31.12.2024 wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, die Gebührenkalkulation auf

einen noch längeren Zeitraum (bis zu fünf Jahre) abzustellen, wird kein Gebrauch

gemacht.

14. Die der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Abschreibungs- und

Auflösungsbeträge sowie Restbuchwerte als Grundlage zur Berechnung der

kalkulatorischen Verzinsung werden aus dem fortgeschriebenen Anlagenachweis der

Gemeinde, Stand 31.12.2020 bis 31.12.2024 (Anlage VIII. Seiten 26 bis 35),

übernommen.

15. Der kalkulatorische Mischzinssatz in der Abwasserbeseitigung wird auf 3,00 %

festgesetzt.

16. Die Kosten für die Straßenentwässerung bleiben bei der Berechnung des

gebührenrelevanten Aufkommens unberücksichtigt.

17. Der Gemeinderat beschließt als Bemessungsgrundlage für die

Schmutzwasserbeseitigung bzw. Schmutzwassergebühr eine Menge von 273.000 m³

jährlich.

18. Für die Niederschlagswasserbeseitigung bzw. Niederschlagswassergebühr wird die

abflussrelevante Fläche in Höhe von 539.000 m² jährlich festgesetzt.

19. Der Gemeinderat beschließt die Festsetzung des Straßenentwässerungs-

kostenanteils (Seite 15) in Höhe der in Anlage „VI. Verteilerschlüssel“ (Seite 24) der



Gebührenkalkulation 2023-2024 aufgeführten, den jeweiligen auf den Seiten 16 bis 23

der Gebührenkalkulation festgelegten Schlüsseln entsprechenden, Prozentsätze.

20. Der Gemeinderat beschließt die auf den Seiten 16 bis 23 der Gebührenkalkulation

2023-2024 festgelegten Schlüssel und die diesbezüglichen, jeweils in Anlage „VI.

Verteilerschlüssel“ (Seite 24) der Kalkulationen aufgeführten, Prozentsätze zur

Aufteilung der Kosten und Einnahmen auf die Bereiche Schmutzwasserbeseitigung

und Niederschlagswasserbeseitigung.

21. Der Gemeinderat beschließt die Verrechnung der Überdeckungen aus den

Haushaltsjahren 2018-2020 und deren Ausgleich wie in Anlage VII (Seite 25)

dargestellt vorzunehmen.

22. Der Gemeinderat setzt für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 folgende Gebühr fest:

Schmutzwasserbeseitigung 2,92 €/m³

Niederschlagswasserbeseitigung 0,64 €/m²

Verteiler:

1 x Kämmerei







































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

8. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

Auf die Sitzungsvorlage 78/2022 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Der Gemeinderat beschließt folgende Änderungssatzung einstimmig:

Gemeinde Berglen

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung – AbwS)

vom 26. Januar 1988, zuletzt geändert am 14.12.2021

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Berglen am 29.11.2022 folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL 1

§ 37 „Höhe der Abwassergebühr“ der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
erhält folgende Fassung:

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 35) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen (§
8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutzwasser oder Wasser 2,92 Euro.

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 35a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche
und Jahr 0,64 Euro.

(3) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk
angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je Kubikmeter Abwasser 0,51 Euro.

(4) Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage
gebracht wird (§ 34 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser:



a) wenn eine Vorbehandlung erforderlich ist 3,57 Euro,

b) wenn eine Vorbehandlung nicht erforderlich ist 1,02 Euro.

(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 35 a während des
Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht,
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

ARTIKEL 2

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Berglen, den 30.11.2022

Holger Niederberger
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

Durch die Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2023 und 2024 wird auch eine
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der
Gemeinde Berglen notwendig.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt folgende Änderungssatzung:

Gemeinde Berglen

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung – AbwS)

vom 26. Januar 1988, zuletzt geändert am 14.12.2021

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Berglen am 29.11.2022 folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL 1

§ 37 „Höhe der Abwassergebühr“ der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
erhält folgende Fassung:

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 35) sowie die Gebühr für sonstige Einleitungen (§
8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutzwasser oder Wasser 2,92 Euro.

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 35a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche
und Jahr 0,64 Euro.

(3) Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht an ein Klärwerk
angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je Kubikmeter Abwasser 0,51 Euro.

(4) Für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage
gebracht wird (§ 34 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser:
a) wenn eine Vorbehandlung erforderlich ist 3,57 Euro,

b) wenn eine Vorbehandlung nicht erforderlich ist 1,02 Euro.

(5) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 35 a während des
Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

ARTIKEL 2

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/078/2022 700.31

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung



Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Berglen, den 30.11.2022

Holger Niederberger
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder
elektronisch geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Verteiler:

1 x Kämmerei



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

9. Neukalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2023-2024

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 80/2022 vor. Die Vorlage ist
Bestandteil des Protokolls.

Nachfolgend erläutert der stellvertretende Kämmerer Kisa den Sachverhalt ausführlich.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

1. Der Gebührenkalkulation von Heyder+Partner Gesellschaft für Kommunalberatung
mbH vom 17. November 2022 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der
Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt
Gebühren für ihre öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. Sie wählt als
Gebührenmaßstab für die Verbrauchsgebühr weiterhin den Frischwassermaßstab
und erhebt die Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße.

2. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation von
01.01.2023 bis 31.12.2024 wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, die
Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu fünf Jahre) abzustellen,
wird kein Gebrauch gemacht.

3. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, der
Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren
Ermessensentscheidungen wird ausdrücklich zugestimmt.

4. Die Gemeinde Berglen hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 3 der
Eigenbetriebssatzung für das Wasserwerk Berglen ausgeschlossen. Um einen nach
Steuerrecht für das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu vermeiden,
werden steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation besonders
berücksichtigt. Die hierdurch entstehenden Veränderungen gegenüber einer rein am
Kommunalabgabenrecht orientierten Kalkulation sind dargestellt und beschrieben.
Der Gemeinderat stimmt diesen zu. Gebühren nach rein abgabenrechtlichen
Aspekten sollen nicht erhoben werden.

5. Der Gewinn laut Jahresabschluss zum 31.12.2017 in Höhe von 96.466,12 € wird mit
dem restlichen verbliebenen Teilbetrag in Höhe von 64.126,12 € in die Kalkulation



zum Ausgleich eingestellt und somit ausgeglichen.

6. Der Gewinn laut Jahresabschluss zum 31.12.2018 in Höhe von 109.514,16 € wird mit
50% und somit einem Teilbetrag in Höhe von 54.757,08 € in die Kalkulation zum
Ausgleich eingestellt und ausgeglichen.

7. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die Wasser-
verbrauchs- und Wassergrundgebühren für den Zeitraum von 01.01.2023 bis
31.12.2024 wie folgt festgesetzt:

Wasserverbrauchsgebühr 2,55 €/m³

Grundgebühren (je Monat)

Hinzu kommt noch jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer.

8. Eine Satzungsänderung ist nicht erforderlich.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Neukalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2023-2024

Die Firma Heyder+Partner Gesellschaft für Kommunalberatung mbH wurde wie den
vergangenen Jahren mit der Kalkulation der Wassergebühr beauftragt.

Es wurde wie bei der Abwassergebührenkalkulation auf einen Zeitraum von zwei Jahren
kalkuliert.

Gemäß den §§ 13 und 14 Kommunalabgabengesetz (KAG) können die Gemeinden für die
Benutzung ihrer öffentlicher Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese dürfen
höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden.

§ 14 Abs. 1 Satz 2 KAG i.V.m. § 102 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) regelt jedoch, dass
Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für die
Gemeinde erwirtschaften sollen. In der Betriebssatzung des Wasserwerks Berglen ist die
Gewinnerzielungsabsicht explizit ausgeschlossen.

Entgegen der Kalkulation der Gebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung, bei der eine
gesetzliche Ausgleichspflicht bei Gebührenüberdeckungen innerhalb von fünf Jahren besteht,
müssen Überschüsse bei der Wassergebührenkalkulation nicht berücksichtigt werden. In
Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage erachtet es die Verwaltung jedoch als
angebracht die Überschüsse der Vorjahre anteilig zur Stabilisierung der
Wasserverbrauchsgebühr einzusetzen.

Bei der Kalkulation der Wassergebühr wurde der restliche Ausgleich des Jahresergebnisses
2017 in Höhe von 64.126,12 € und ein Teilausgleich des Jahresergebnisses 2018 in Höhe von
54.757,08 € berücksichtigt. Dadurch ist es möglich die Wasserverbrauchsgebühr konstant bei
2,55 €/m³ (netto) zu halten.

Realisierte, nicht eingeplante, Jahresüberschüsse stärken das Eigenkapital des sonst zum
überwiegenden Teil durch Fremdkapital finanzierten Eigenbetriebs.
Da zur Finanzierung der künftigen Investitionen Kredite aufzunehmen sind, sinkt zwangsläufig
die Eigenkapitalquote des Wasserwerks. Um steuerliche Nachteile auszuschließen, sollte die
Eigenkapitalquote mindestens 30% betragen. Nach dem vorläufigen Zahlen des
Jahresabschlussentwurfs 2020 beläuft sich die Eigenkapitalquote auf ca. 28%.

Die letzte Wassergebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2018 auf 2,55 €/m³, sowie einer
Grundgebühr (für einen Standardwasserzähler Qn 2,5) von 6,88 €/Monat.

Die einheitlichen Grundgebühren für jeden Hausanschluss wurden nicht neu kalkuliert und
bleiben unverändert.

Unter Zugrundelegung eines durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauchs von 129 Litern pro
Person in Deutschland (Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (bdew),
Stand 2020) ergibt sich somit folgende Gebührenentwicklung für die Haushalte:

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/080/2022 815.31

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung



Aufgrund der besonderen Struktur der Gemeinde Berglen (Topografie, Größe des
Versorgungsnetzes und vergleichsweise geringe Zahl an Wasserabnehmern, usw.) ist es
schwierig, einen objektiven Vergleich zu anderen Kommunen zu ziehen. Dies ist insbesondere
beim interkommunalen Vergleich der Wassergebühren mit den anderen Kreiskommunen
entsprechend zu berücksichtigen.

Stand: Herbst 2021

Eine Satzungsänderung ist nicht erforderlich.



Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die Gebühreneinahmen werden voraussichtlich in 2023 und 2024 um ca. 59.000 €
geringer ausfallen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:

9. Der Gebührenkalkulation von Heyder+Partner Gesellschaft für Kommunalberatung

mbH vom 17. November 2022 wird zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der

Beschlussfassung über die Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt

Gebühren für ihre öffentliche Einrichtung Wasserversorgung. Sie wählt als

Gebührenmaßstab für die Verbrauchsgebühr weiterhin den Frischwassermaßstab

und erhebt die Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße.

10. Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation von

01.01.2023 bis 31.12.2024 wird zugestimmt. Von der Möglichkeit, die

Gebührenkalkulation auf einen längeren Zeitraum (bis zu fünf Jahre) abzustellen,

wird kein Gebrauch gemacht.

11. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, der

Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren

Ermessensentscheidungen wird ausdrücklich zugestimmt.

12. Die Gemeinde Berglen hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 3 der

Eigenbetriebssatzung für das Wasserwerk Berglen ausgeschlossen. Um einen nach

Steuerrecht für das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu vermeiden,

werden steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation besonders

berücksichtigt. Die hierdurch entstehenden Veränderungen gegenüber einer rein

am Kommunalabgabenrecht orientierten Kalkulation sind dargestellt und

beschrieben. Der Gemeinderat stimmt diesen zu. Gebühren nach rein

abgabenrechtlichen Aspekten sollen nicht erhoben werden.

13. Der Gewinn laut Jahresabschluss zum 31.12.2017 in Höhe von 96.466,12 € wird mit

dem restlichen verbliebenen Teilbetrag in Höhe von 64.126,12 € in die Kalkulation

zum Ausgleich eingestellt und somit ausgeglichen.

14. Der Gewinn laut Jahresabschluss zum 31.12.2018 in Höhe von 109.514,16 € wird mit

50% und somit einem Teilbetrag in Höhe von 54.757,08 € in die Kalkulation zum

Ausgleich eingestellt und ausgeglichen.



15. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die Wasser-

verbrauchs- und Wassergrundgebühren für den Zeitraum von 01.01.2023 bis

31.12.2024 wie folgt festgesetzt:

Wasserverbrauchsgebühr 2,55 €/m³

Grundgebühren (je Monat)

Hinzu kommt noch jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer.

16. Eine Satzungsänderung ist nicht erforderlich.

Verteiler:

1 x Kämmerei

















































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

10. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für das Wasserwerk Berglen

Kämmerer Schreiber erläutert den Sachverhalt und die Notwendigkeit der Satzungsänderung
anhand der Sitzungsvorlage 74/2022, die Bestandteil des Protokolls ist.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für das
Wasserwerk Berglen gemäß der Anlage.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für das Wasserwerk
Berglen

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des

Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der

Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere

die zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert. Das im Jahr 2020

novellierte Eigenbetriebsrecht ist spätestens für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1. Januar 2023

beginnen, anzuwenden. Die Wahlmöglichkeit zwischen einer an das HGB und einer an die

kommunale Doppik angelehnten Form der Wirtschaftsführung blieb bei der Novellierung

bestehen und ist

nunmehr nach § 12 Abs. 3 Satz 2 des Eigenbetriebsgesetzes in der Betriebssatzung zu

hinterlegen.

Bis zur Umstellung des Gemeindehaushalts auf die kommunale Doppik wurde der Eigenbetrieb

Wasserversorgung in der sogenannten Betriebskameralistik geführt. Diese orientierte sich

buchhalterisch an den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts, verwendete aber einen

abweichenden Kontenrahmen. Für Eigenbetriebe wurde bereits vor der Umstellung auf das

neue Haushaltsrecht eine Bilanz erstellt.

Im Zuge der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde auch der Eigenbetrieb Wasserwerk

Berglen auf die kommunale Doppik umgestellt. Bei einer kleinen Gemeindeverwaltung wie in

Berglen erfolgt die Buchhaltung für die Gemeinde und deren Eigenbetrieb durch das selbe

Personal. Voneinander abweichende Buchungssystematiken erhöhen den Personalaufwand

und die Fehleranfälligkeit in der täglichen Arbeit. Eine Harmonisierung der Buchführung der

Gemeinde und des Eigenbetriebs vereinfacht auch die Verständlich- und Nachvollziehbarkeit

der Haushalts-, bzw. Wirtschaftspläne und der Jahresabschlüsse. Demgegenüber steht ein

Mehraufwand für die Beratung durch den Steuerberater, da dieser dennoch für das Finanzamt

eine Handels-/Steuerbilanz erstellen muss. In der Gesamtbetrachtung überwiegen jedoch die

Vorteile einer einheitlichen Wirtschaftsführung.

Zum 01.01.2023 müssen die Kommunen über die jeweilige Betriebssatzung des Eigenbetriebs

regeln, in welcher Form die Wirtschaftsführung künftig erfolgen soll.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/074/2022 801.11

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung



Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für das

Wasserwerk Berglen gemäß der Anlage.

Verteiler:

1 x Kämmerei





Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

11. § 2b UStG-Anpassungs-Satzung

Auf die Sitzungsvorlage 69/2022 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Kämmerer Schreiber erläutert nachfolgend den Sachverhalt.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2b UStG
gemäß der Anlage.

Verteiler: 1 x Kämerei



§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung

Mit Blick auf die gesetzliche Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand und

insbesondere der Vorschrift des § 2b UStG zum 01.01.2023 ist zu prüfen, inwieweit den

Satzungen oder Gebührenverzeichnissen Leistungen zugrunde liegen, bei denen ein möglicher

Wettbewerb zu Dritten und somit eine Umsatzsteuerpflicht vorliegt. Ziel der Aufnahme eines

„Steuer-Disclaimers“ in die örtlichen Satzungen oder Gebührenverzeichnisse ist, auf diesem

Wege umsatzsteuerrechtliche Risiken im Kontext dieser Neuregelung abzufangen.

Um den Aufwand für die Änderung der Vielzahl von Satzungen oder Gebührenverzeichnissen in

Grenzen zu halten, hat der Gemeindetag Baden-Württemberg ein Satzungsmuster für die

Umstellung in Form einer so genannten Artikelsatzung erarbeitet.

Die Anpassung der gemeindlichen Satzungen bei denen Entgelte, Gebühren, Kostenersätze

oder sonstige Erträge erwirtschaftet werden hat zur Folge, dass im Falle einer

Umsatzsteuerpflicht die in der jeweiligen Satzung festgesetzten Beträge netto zu verstehen

sind, also noch die gesetzlich geltende Umsatzsteuer hinzukommt. Im Ergebnis werden diese

Leistungen für den Bürger künftig teurer. Andernfalls müsste die Gemeinde zu Gunsten

gleichbleibender Gebühren/Entgelte auf einen Teil der bisherigen Erträge verzichten.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2b

UStG gemäß der Anlage.

Verteiler:

1 x Kämerei

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/069/2022 905.16

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung











Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

12. Anpassung der örtlichen Benutzungsordnungen an § 2b UStG zum
01.01.2023

Auf die Sitzungsvorlage 70/2022 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.

Kämmerer Schreiber erläutert den Sachverhalt.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der örtlichen Benutzungsordnungen an § 2b
UStG zum 01.01.2023 gemäß der Anlage.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Anpassung der örtlichen Benutzungsordnungen an § 2b UStG zum
01.01.2023

Analog der Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2b UStG welche den

„Umsatzsteuer-Disclaimer“ in die Satzungen der Gemeinde Berglen bringt, müssen auch die

Benutzungsordnungen an die neuen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes angepasst

werden. Hierfür ist jedoch keine Satzung erforderlich, sondern dies kann über einen einfachen

Gemeinderatsbeschluss erfolgen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der örtlichen Benutzungsordnungen an § 2b

UStG zum 01.01.2023 gemäß der Anlage.

Verteiler:

1 x Kämmerei

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/070/2022 905.16

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Entscheidung





Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

13. Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2021/2022

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 79/2022 vor. Die Vorlage ist
Bestandteil des Protokolls.

Der stellvertretende Kämmerer Kisa erläutert nachfolgend den Sachverhalt.

Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Zuschussabrechnung Waldkindergarten Berglen e.V. 2021/2022

Der Zuschuss an den Waldkindergarten Berglen e.V. für das Kindergartenjahr
2021/2022 beträgt insgesamt 200.208,96 €.

Bei 40 zur Verfügung stehenden Kindergartenplätzen entspricht dies einem
Gemeindezuschuss in Höhe von 5.005,22 € (Vorjahr: 5.203,72 €) je betreutem Kind. Im
Vergleich zum Vorjahr verringerte sich der Zuschuss der Gemeinde je Platz um
198,50 €.

Im Vergleich hierzu betrug der Zuschuss der Gemeinde im Jahr 2019 für 249 zur
Verfügung stehenden Plätze in gemeindeeigenen Einrichtungen 7.265,07 € je
Kindergartenplatz. Aufgrund der noch andauernden Umstellungsarbeiten auf das Neue
Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab dem Haushaltsjahr 2020
können derzeit keine aktuelleren Zahlen verglichen werden. Da hier neben den
seitherigen Aufwendungen auch kalkulatorische Kosten wie z.B. Abschreibungen
anzusetzen sind wird der Zuschuss aber auf jeden Fall noch höher ausfallen.

Neben dem Zuschuss der Gemeinde waren die Elternbeiträge mit 35.035,00 € die
wichtigste Einnahmeposition des Waldkindergartens.

Somit stehen anrechenbaren Ausgaben in Höhe von insgesamt 252.909,34 €
anrechenbare Einnahmen in Höhe von insgesamt 263.359,56 € gegenüber.

Dadurch erwirtschaftete der Waldkindergarten im Kindergartenjahr 2021/2022 einen
Überschuss in Höhe von 10.450,22 €. Dieser Überschuss wird der Rücklage des
Waldkindergartens zugeführt.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/079/2022 460,52

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

29.11.2022 öffentlich Kenntnisnahme



Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: €
laufend: ca. 210.000 €/jährlich;
Laufzeit: unbegrenzt

 davon Sachkosten: €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
3650 0101 – 4318 0000;
Höhe: 220.000,00 €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat nimmt den dargestellten Sachverhalt zur Kenntnis.

Verteiler:

1 x Kämmerei





Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 29.11.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Daniel Schreiber; Frau
Annika Büning; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

14. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden

Bei der Gemeindeverwaltung ist folgende Spende eingegangen:

Bärbel Martini für Wünschebaum 100,00 €

Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu.

Verteiler: 1 x Gemeindekasse






